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tung , für Kartoffeltrocknung und mehrere andere Sonderzweige
kann hier nicht ein
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werden . Wer damit zu tun hat ,

muß ſich mit den einſchlägigen Beſtimmungen ſelbſt ein gehend

vertraut machen .
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t den Bedürfniß 5eche

können . Die Wochenkopfzuteil
den Verbraucher und 180 Gramm den Selbſt

Inz en hat der Deutſche Landwirbetragen .

dankenswerter Weiſe die Selbſtverſorger aufgefordert ,

einer Wochenmenge von 125 Gramm
i

Wunſche des Deutſchen Landwirtſchaftsrats hat

für Speiſefette durch Herabſetzung der Höchſtgre für die

Wochenmenge der Selbſtverſorger auf 125 Gramm von Mitte

Dezember 1916 ab Rechnung getragen .

Am genügende Mengen Speiſefette , vor allen Ding

rauch auf Kinder bis
zu erzeugen , war es nötig , den Vollmilchverb

5 Jahren , werdende und ſtillende er , Kra

Kopfmenge zu beſchränken und eine Ne 385 ung des

vorzuſchreiben . Nach dieſer darf Miilch durch der

nur noch gegen entſprechenden Ausweis entnommer

Leichtfertige Erfinder haben ſchon ſchweren

rurſacht , daß ſie Erſatzbutter oder andere Erſe

eil aus guten Beſtandteilen , zum Teil aus minderwertigen

6978 10 bei denen dann die ſchlechten Zuſätze das Ganze

kurzer Zeit verdarben . Daher iſt jetzt allgemein verboten worden ,

Erſatzmittel für 1 und Schweineſchmalz , ausgenoemmen

Margarine und Kunſtſpeiſefette , herzuſtellen oder 3 n .

in beſtin

chzen dadurch

zfette zum
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Am der Speiſefettgewinnung eine weitere , ſehr ergiebige
Quelle zuzuführen , iſt durch Bundesratsverordnung vom

13 . April 1916 angeordnet worden , daß Knochen nicht ver —

brannt , vergraben , vernichtet , auch nicht unverarbeitet zu Dünge —

zwecken verwendet werden dürfen . Sie ſollen vielmehr von

anderen Abfällen getrennt und geſondert geſammelt werden ,

da ſich aus ihnen ein ſehr brauchbares Speiſefett herſtellen läßt .

Es iſt jedoch verboten , die Speiſefettgewinnung aus Knochen

im eigenen Haushalt zu betreiben , da die Ausnutzung der Knochen

in den Speiſefettfabriken einen weit höheren Prozentſatz an

Speiſefett ergibt . Im Intereſſe der beſſeren Verſorgung der

Bevölkerung mit Speiſefett iſt es daher dringend erwünſcht ,

daß alle , auch im Privathaushalt abfallenden Knochen ein⸗

ſchlägigen Geſchäften oder herumziehenden Händlern verkauft

werden , da ſie hierdurch am beſten und ſchnellſten der ſachgemäßen
Verwertung zugeführt werden können .

Alle in Gaſtwirtſchaften , Metzgereien , Konſervenfabriken und

ähnlichen Betrieben gewonnenen Spülwaſſerfette ſind an den

Kriegsausſchuß für pflanzliche und tieriſche Ole und Fette in

Berlin , die daraus gewonnenen Futtermittel an den Kriegs⸗
ausſchuß für Erſatzfutter zu liefern .

Für die Verwertung der Eier iſt ſchließlich zu beachten , daß
jeder , der in ſeinem Handels⸗ oder Gewerbebetriebe Eier haltbar

machen , z. B . einkalken , oder daraus Konſerven herſtellen will ,

dazu behördlicher Erlaubnis bedarf .

Die Preiſe für Seefiſche , Räucherwaren und Fiſchkon —

ſerven hatten in letzter Zeit eine bereits unangenehme Höhe er —

reicht . Das Kriegsernährungsamt ſah ſich daher veranlaßt , zur

Beaufſichtigung der Fiſchverſorgung ein Reichskommiſſariat für

Fiſchverſorgung zu ſchaffen . Dem Reichskommiſſar ſind die weit⸗

gehendſten Befugniſſe zur Regelung des Abſatzes und der Preiſe
von Fiſchen und Fiſchkonſerven erteilt worden . Er hat zu dieſem

Zweck z. B . das RNecht , Fiſcher und Händler zu Verbänden

zuſammenzuſchließen , um auf dieſe Weiſe eine leichtere Aber⸗

wachung zu haben .
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Oer Vollſtändigkeit wegen ſei ſchließlich noch darauf hinge⸗

wieſen , daß Karpfen und Schleien nur mit Genehmigung der Teich⸗

fiſchverwertungsgeſellſchaft m. b . H . in Berlin verkauft werden

dürfen , und daß zur öffentlichen Bewirtſchaftung von Seemuſcheln

jetzt eine beſondere Aberwachungsſtelle eingerichtet worden iſt ,

3 . Sonſtige Verarbeitung von Lebensmitteln .

Bäcker und Fleiſcher ſind die letzten , aber mit die wichtig⸗

ſten unter den Verarbeitern von Lebensmitteln . Auch auf ihrer

Pflichttreue und Einſicht beruht der ruhige Gang der Ver⸗

teilung , ſie können den Verbraucher am unmittelbarſten ſchädigen ,

wenn ſie nur ihren eigenen Nutzen ſuchen wollten . Welche Pflich⸗

ten ſie haben , wie ſie das Brot herſtellen , in welchen Miſchungen

und Größen , wie ſie das Fleiſch zuteilen ſollen , das beſtimmen

im einzelnen ihre Gemeinden . Hier ſoll nur noch einmal

die allgemeine Aufgabe dieſer wichtigen Glieder der Kriegs⸗

wirtſchaft betont werden : ſie ſind heute Beauftragte der All⸗

gemeinheit , ſie haben weder ihren Vorteil noch den ihrer Kunden

über ihr Amt zu ſetzen . Der Bäcker , der Mehl der Brot⸗

bereitung entzieht , der Fleiſcher , der an ſeine Kundſchaft unter

der Hand ohne Karten abgibt , können die ganze Verteilung der

Lebensmittel empfindlich ſtören .

Von großer Wichtigkeit iſt es ſchließlich , daß auch

die Gaſtwirtſchaften die Vorſchriften , die zur Strek⸗

kung der Lebensmittel dienen , ſo diejenigen über die

Vereinfachung der Mahlzeiten , die Abforderung von

Lebensmittelkarten uſw . , ſtreng innehalten .

Alle Gewerbetreibenden haben heute die unbedingte

Pflicht des Gehorſams gegenüber den Stellen , die die Ver⸗

ſorgung regeln . Das ganze Getriebe unſerer Volkswirtſchaft
greift ja ineinander , und kein Teil bleibt unberührt , wenn ein

anderer fehlerhaft arbeitet . Wenn ſich ein Glied aber nicht ein⸗

fügen will , dann hat die Lebensmittelbehörde auch die ſchärfſten

Zwangsmittel ; in ſchweren Fällen kann der Betrieb einfach

geſchloſſen werden .
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